
Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette 

 
 

  

Provinziale Kontrolleinheit von :         
Datum :   Verantwortlicher Kontrolleur:                              Nr. :   
 
Betreiber :                                                                         Einmalige Nr. :  

Adresse :   

DPA 2358 Schweine -  Ausstattungsbedingungen [2358] v2 

C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig, regelwidrig 
NA : nicht anwendbar 

H : Kapitel 
B : Anlage 
A : Artikel 

§ : Paragraph 
L : Absatz 
P : Punkt  

 
  C NC Gewichtung NA 

1. Identifizierung des Betriebs  
    1. Herdennummer  

      
    2. Adresse der Herde  

      
    3. Verantwortlicher: Name und Vorname, Adresse, Tel., Handy  

      
    4. Besitzer: Name und Vorname, Adresse, Tel., Handy 

      

Gesamt : 
0

 

0

 
  

0

 

Gesamtzahl der Gewichtungen :  
0

 

0

 
    

% der Regelwidrigkeiten :    
0

 
 %   

 Grenzen :  Zu verbessern : 0  % 

  Unbefriedigend : 0  %  
        

Leichte Regelwidrigkeit : 
0

 - Schwere Regelwidrigkeit : 
0

wovon 
0

mit *  
Kommentar des Kontrolleurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Organisation  

    1. Betriebstierarzt (Name + Kammernummer)  
      

    2. Anzahl Plätze für Zuchtschweine  
      

    3. Anzahl Plätze für Ferkel (Betrieb mit 7kg-Ferkeln)  
      

    4. Anzahl Plätze für Mastschweine   
      

    5. Die Art des Betriebs vermerken.  
      
6. Im Falle von fortlaufender Anlieferung, gibt es eine Abweichung vom All-in/All-out-Prinzip?      



      
    7. Gibt es eine Abweichung von der Regel der 4 Wochen ?  

      

Gesamt :  
0

 

0

 
  

0

 

Gesamtzahl der Gewichtungen :   
0

 

0

 
    

% der Regelwidrigkeiten :     
0

 
 %   

 Grenzen :  Zu verbessern : 0  % 

  Unbefriedigend : 0  %  
        

Leichte Regelwidrigkeit : 
0

 - Schwere Regelwidrigkeit : 
0

wovon 
0

mit *  
Kommentar des Kontrolleurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ausstattungsbedingungen  
1. Es gibt ausreichend Platz, der den gesetzlichen Anforderungen entspricht (aus festem Material 
und abwaschbar), für das Auf- und Abladen der Tiere.  
    Königlicher Erlass : 14/06/1993 A2§1 (1*) 

      3    

  
2. Für die Zwischenlagerung der Kadaver ist ein getrennter Bereich, der die Kriterien erfüllt, 
vorgesehen.   
    Königlicher Erlass : 14/06/1993 A2§1 (1*) 

      3    

  
3. Es gibt einen von den Ställen und den Wohnräumen getrennten Umkleideraum.   
    Königlicher Erlass : 14/06/1993 A2§1 (1*) 

      3    

  
4. Im Umkleideraum befindet sich ein Waschbecken mit fließendem Wasser.   
    Königlicher Erlass : 14/06/1993 A2§1 (1*) 

      1    

  
5. Im Umkleideraum befindet sich das notwendige Material um Stiefel zu reinigen und zu 
desinfizieren.   
    Königlicher Erlass : 14/06/1993 A2§1 (1*) 

      1    

  
6. Das notwendige Material, und ein von der FASNK genehmigtes Desinfektionsmittel, zur 
Zubereitung eines Desinfektionsfußbades sind vorhanden.   
    Königlicher Erlass : 14/06/1993 A2§1 (1*) 

      1    

  
    7. Name des Desinfektionsmittels:  

      
8. Material zur Reinigung und Desinfektion der Transportmittel und des Kadaverlagerplatzes ist 
vorhanden.   
    Königlicher Erlass : 14/06/1993 A2§1 (1*) 

      1    

  

Gesamt :  
0

 

0

 
  

0

 

Gesamtzahl der Gewichtungen :   
0

 

0

 
    

% der Regelwidrigkeiten :     
0

 
 %   

 Grenzen :  Zu verbessern : 0  % 

  Unbefriedigend : 0  %  
        

Leichte Regelwidrigkeit : 
0

 - Schwere Regelwidrigkeit : 
0

wovon 
0

mit *  



Kommentar des Kontrolleurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sanitärbescheinigung  
1. Der Betrieb verfügt über eine Sanitärbescheinigung.   
    Königlicher Erlass : 14/06/1993 A3§2 (1*) 

      3    

  
2. Die Organisation des Betriebs stimmt mit den Angaben der Sanitärbescheinigung überein.   
    Königlicher Erlass : 14/06/1993 A3§2 (1*) 

      1    

  
    3. Eventuelle Abänderungen im Vergleich zur Sanitärbescheinigung :   

      

Gesamt :  
0

 

0

 
  

0

 

Gesamtzahl der Gewichtungen :   
0

 

0

 
    

% der Regelwidrigkeiten :     
0

 
 %   

 Grenzen :  Zu verbessern : 0  % 

  Unbefriedigend : 0  %  
        

Leichte Regelwidrigkeit : 
0

 - Schwere Regelwidrigkeit : 
0

wovon 
0

mit *  
Kommentar des Kontrolleurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Mitteilung an den Betreiber  
1. Gemäß dem Protokoll zwischen der FASNK und den Zahlungseinrichtungen der 
wallonischen und flämischen Region bezüglich der Cross-Compliance, wird eine Kopie dieser 
Checkliste an die Regionen weitergeleitet. Die möglichen, infolge von Feststellungen im 
Rahmen der Kontrollen, von den Regionen verhängten Strafen, in Verbindung mit Prämien, 
fallen nicht unter die Verantwortung der FASNK.      
   

      0    

  

Gesamt : 
0

 

0

 
  

0

 

Gesamtzahl der Gewichtungen :  
0

 

0

 
    

% der Regelwidrigkeiten :    
0

 
 %   

 Grenzen :  Zu verbessern : 0  % 

  Unbefriedigend : 0  %  
        

Leichte Regelwidrigkeit : 
0

 - Schwere Regelwidrigkeit : 
0

wovon 
0

mit *  



Kommentar des Kontrolleurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen über die Artikel der Gesetze :  
1. Arrêté royal du 14/06/1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs  

 
 
Kommentar Kontrolleur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Betreiber : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig 
 

Ausgestellt zu ................  
 
Unterschrift und Stempel des Beamten :  
 
 


